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Grundschule am Fleth 
 

Schulordnung 
 
 
A Allgemeines 
   

 1.   Die Schulordnung gilt für alle Personen, die sich im Schulgebäude, auf 
       dem Schulgrundstück ständig oder auch nur teilweise aufhalten, also     
       auch für Kinder, die keinen Unterricht mehr haben (z. B. nach Unter-  
       richtsschluss bzw. nachmittags). 
 2.   Fremde Besucher müssen sich bei der Schulleitung, der Sekretärin oder 
       dem Hausmeister melden. 
 3.   Es gilt für das gesamte Schulgelände ein Rauchverbot! 
 
B Unterrichtsbeginn 

 
 

 4.   Unterrichtsbeginn ist um 07.45 Uhr. Die Kinder werden von 07.30 Uhr 
       bis 07.40 Uhr (Klingelzeichen) auf dem Schulhof beaufsichtigt. Bei    
       schlechten Witterungsbedingungen dürfen sich die Kinder in der Vorhalle 
       (Erdgeschoss) aufhalten. 
 5.   Zur Vermeidung von Unfällen ist das Laufen und Toben im Schulge- 
       bäude untersagt. 
 
C Unterricht/Pausen 

 
 

6.   Der erste Unterrichtsblock endet um 09.20 Uhr. Die Schüler begeben 
      sich unmittelbar auf den Schulhof. Aus rechtlichen Gründen ist es       
      untersagt, das Schulgelände während der Pausen und des Unterrichts   
      zu verlassen.                 

 7.   Handlungen und Spiele, die andere Kinder gefährden oder belästigen, 
       sind zu unterlassen (Kampfspiele, Schneeball werfen u. a.) 
 8.   Jeder sorgt für Sauberkeit auf dem Schulgelände. Abfälle werden in die 
       bereitgestellten Abfallkörbe geworfen. 
 9.   Bei schlechtem Wetter (Regenpausen) wird abgeklingelt. Die Schüler/ 
       innen halten sich unter Aufsicht der Lehrkräfte in ihren Klassenräumen 
       auf. 
 10. Wenn Kinder durch Gewalttätigkeiten auffallen, wird die Klassenlehrerin 
       informiert. Diese entscheidet über weitere Maßnahmen. Der Vorgang 
       wird den Eltern mitgeteilt und ggf. in der Schülerakte festgehalten. 
 11. Die Schüler/innen sollen die Toiletten möglichst am Anfang oder am  
       Ende der Pause aufsuchen. Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume! 
       Es ist selbstverständlich, dass auch die Sanitärräume sauber hinter-      
       lassen werden! 
 12. Um 09.35 Uhr wird die erste Pause abgeklingelt. Die Schüler/innen und 
       Lehrkräfte begeben sich in die Klassenräume. Um 09.45 Uhr leitet ein 
       weiteres Klingelzeichen den zweiten Unterrichtsblock ein. Dieser  
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       dauert einschließlich einer 5-Minuten-Pause für Toilettengänge und  
       Lehrerwechsel bis 11.20 Uhr.  
 13. Von 11.20 – 11.35 Uhr dauert die zweite Pause. Die Schüler begeben 
       sich wieder unmittelbar auf den Schulhof. 
 14. Um 11.40 Uhr beginnt der letzte Unterrichtsblock und endet um 13.15 
       Uhr. 
 
D Unterrichtsschluss 

 
 

 16. Nach dem Unterricht bzw. nach den Nachmittagsangeboten verlassen 
       die Kinder unmittelbar das Schulgelände und gehen unter Beachtung der 
       Verkehrsregeln nach Hause. 
 17. Die Fahrschüler/innen begeben sich zur Bushaltestelle und warten dort 
       so lange, bis die Busse kommen. Handlungen und Spiele, die andere 
       Kinder gefährden oder belästigen, sind auch hier zu unterlassen. Das 
       zwischenzeitliche Verlassen der Haltestelle ist aus rechtlichen Gründen                  
       nicht erlaubt.  
 
E Allgemeines Verhalten 
 
 
 

 18. Grundsätzlich müssen alle Schüler/Innen damit rechnen, dass die 
       Erziehungsberechtigten für einen verursachten Schaden haftbar    
       gemacht werden. 
 19. Schüler/Innen, die den Unterricht versäumen, müssen bereits am ersten 
       Tag ihres Fehlens telefonisch im Sekretariat entschuldigt          
       werden. Anschließend muss aus rechtlichen Gründen eine schriftliche 
       Entschuldigung mit dem Versäumnisgrund nachgereicht werden. 
 20. Es wird dringend davor gewarnt, Wertgegenstände oder größere     
       Geldsummen mit in die Schule zu bringen. 
 21. Fundsachen werden im Sekretariat bzw. an der Garderobe vor der      
       Cafeteria zum Abholen bereit gestellt. 
 22. In den Sport- und Schwimmstunden darf kein Schmuck (Armbänder,      
       Halsketten, Ohrringe, Ringe etc.) getragen werden. 
 23. Die Benutzung von Handys ist auf dem Schulgelände untersagt. 
 

Wir wollen uns alle in unserer Schule wohl fühlen. 
Daher sind wir freundlich und hilfsbereit und nehmen Rücksicht auf 
Mitschüler und Erwachsene. 

„Fair geht vor“ 
 

 


